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Bekanntmachung
des Wahlleiters über die Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl
der Ortsbürgermeisterin/ des Ortbürgermeisters der Gemeinde Bolanden

Der Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde Bolanden hat einen Wahlvorschlag zur Wahl
der Ortsbürgermeisterin/des Ortsbürgermeisters am 26. Mai 2019 eingereicht.
Gemäß S 59 Abs. 2 KWG obliegt somit das Amt des Wahlleiters zur Wahl der
Ortsbü rgermeisteri n/des O rtsb ü rgermeisters dem Ersten Beigeord neten.

Ergänzend zu der Bekanntmachung des Wahlleiters vom 04.03.2019 machen wir
bekannt, dass Wahlvorschläge für die Wahl der Ortsbürgermeisterin/des
Ortsbürgermeisters somit bei dem Gemeindewahlleiter, Herrn Willi Siegel,
Kirchheimbolander Straße 20,67295 Bolanden oder bei der
Verbandsgemeindevenrualtung Kirchheimbolanden, Neue Allee 2, 67292
Kirchheimbolanden, einzureichen sind.

Die Einreichungsfrist läuft am Montag, dem 8. April 2019,18 Uhr, ab

Bolanden, den 19.03.2019

-gez. Siegel-

Wa h I leiter Ortsbü rgerme istenruah I
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BEKANNTMACHUNG

zur Wahl des stellvertretenden Wehrführers der Feuerwehreinheit Gauersheim gemäß
g 14 des Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetzes (LBKG)

Die Wahl eines stellvertretenden Wehrführers für die Feuerwehreinheit Gauersheim findet

am

Freitas. 03. Mai 2019. 19:30 Uhr.
im Feuerwehrqerätehaus in Gauersheim.

statt.

W
(Haas)
Bürgermeister

acaa aaa aaaaaaaaalaa!laaaaaaaaSaaaaaaaaaoaaaaaoa

Teleton 06352-4004-0
Telelax 0 63 52 -4004-600
www.kirchheimbolanden.de
e-mall: vg@kirchhelmbolanden.de

Montag 8.00 bls 12.00 Uhr, 14.00 bis 16.00 Uhr
Dienstag 8.00 bls 12.00 Uhr, 14.00 bis 16.00 Uhr
Mlttwoch 8.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstag 8.00 bis 12.00 Uhr, 14.00 bis 18.00 Uhr
Freltag 8.00 bis 12.00 Uhr

Bosuchszeiten
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Sachbearbeiter:
Zimmernummer:
Telefonnummer:
Datum:

2112312011714s
Herr Scheu
015
0 63 52 I 40 04 -203
22.03.2019

Bekanntmachung

Die Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden erlässt als zuständige Straßen-
verkehrsbehörde gemäß $ 44 Absatz 1 Satz 1, S 45 Absatz 1 Straßenverkehrsordnung
(StVO) in Verbindung mit $ 5 Absatz 1 Landesverordnung über die Zuständigkeiten auf dem
Gebiet des Straßenverkehrsrechts in Verbindung mit $ 1 Landesvenryaltungsverfahrensge-
setz Rheinland - Pfalz folgende Beschilderungsanordnung für

Kirchheim bolanden, Hauptstraße u nd Frankenstraße:

Parkende Fahrzeuge im Einmündungsbereich der Frankenstraße behindern die Ein- bzw. Ausfahrt
von der Straße. Aus diesem Grund wird vor dem Anwesen Hauptstraße 26 - 28 und in der Franken-
straße am Anwesen Hauptstraße 47 ein eingeschränktes Haltverbot mit Verkehrszeichen 286 ange-
ordnet. Diese sind entsprechend der beiliegenden Planskizze aufzustellen.

Diese Anordnung wird mit Aufstellung der Verkehrszeichen wirksam. Die Kostentragung für diese
Anordnung ergibt sich aus $ 5 b Absatz 1 Straßenverkehrsgesetz (SIVG) und die Duldung der Eigen-
tümer vom Anbringen der Verkehrszeichen aus $ 5 b Absatz 6 Straßenverkehrsgesetz (SIVG).

Rechtsbehelfsbeleh ru ng :

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erheben.
Der Widerspruch ist bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden einzulegen. Der Wi-
derspruch kann
1. schriftlich oder zur Niederschrift bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden, Neue

Allee 2, 67292 Kirchheimbolanden oder
2. durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur an: vqv-kirchheimbolanden@poststelle.rlp.de

oder
3. durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach dem De-Mail-Gesetz

an : vgv@kirchheimbolanden. de-mail.de
erhoben werden.
über den Widerspruch entscheidet, sofern ihm nicht abgeholfen wird, der Kreisrechtsausschuss bei
der Kreisvenualtung Donnersbergkreis.
Die Widerspruchsfrist wird auch durch Einlegung bei der Kreisverwaltung Donnersbergkreis gewahrt.
Der Widerspruch kann dort
1 . schriftlich oder zur Niederschrift bei der Kreisverwaltung Donnersbergkreis, Uhlandstraße 2, 67292
Kirchheimbolanden,
2. durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur nach dem Signaturgesetz an:

Donnersberqkreis@poststelle. rlp. de oder
3. durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach dem De-Mail-Gesetz

an : kreisverwaltu ng@don n ersberg_. de-mail. de
erhoben werden.

,"t..

(Scheu)
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Satzung
über die Reinigung öffentlicher Straßen

der Gemeinde Obenryiesen

vom 21.03.2019

Der Gemeinderat Obenruiesen hat in seiner Sitzung am 13.03.2019 auf Grund des $ 24 der

Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit $ 17 des Landesstraßengesetzes (LStrG) die

folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

INHALTSVERZEICHNIS

$ 1 Reinigungspflichtige...............

$ 2 Gegenstand der Reinigungspflicht

$ 3 Übertragung der Reinigungspflicht auf Dritte.........

$ 4 Sachlicher Umfang der Straßenreinigung.

$ 5 Säubern der Straßen.

$ 6 Schneeräumung........

$ 7 Bestreuen der Straße

$ 8 Konkurrenzen............

$ 9 Geldbuße...........,......

$ 1 0 ln-Kraft-Treten.........

Anlage

1. Einteilung in Reinigungsgruppen nach $ 2 Absatz 1 ...............

Gruppe A (Fahrbahnen, Rinnen, Gehwege),.............

Gruppe B (Rinnen, Gehwege)

2. Bezeichnung der besonders gefährdeten Stellen nach $ 7 Absatz 1 Satz 6

2

2

3

3

3

4

4

5

5

5

6

6

6

6

6
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$ I Reinigungspflichtige

(1) Die Straßenreinigungspflicht, die nach S 17 Abs. 3 Satz 1 LStrG der Gemeinde obliegt, wird
den Eigentümern und Besitzern derjenigen bebauten und unbebauten Grundstücke auferlegt,
die durch eine öffentliche Straße erschlossen werden oder die an sie angrenzen. Den
Eigentümern werden gleichgestellt die zur Nutzung oder zum Gebrauch dinglich Berechtigten,
denen nicht nur eine Grunddienstbarkeit oder eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit
zusteht, und die Wohnungsberechtigten (S 1093 BGB). Die Reinigungspflicht der Gemeinde
als Grundstückseigentümerin oder dinglich Berechtigte ergibt sich unmittelbar aus $ 17 Abs. 3
LStrG.

(2) Als Grundstück im Sinne dieser Satzung ist ohne Rücksicht auf die Grundbuchbezeichnung
jeder zusammenhängende Grundbesitz anzusehen, der eine selbstständige wirtschaftliche
Einheit bildet, insbesondere wenn ihm eine besondere Haus- oder Grundstücksnummer
zugeteilt wird.

(3) Als angrenzend im Sinne von Abs. 1 Satz 1 gilt auch ein Grundstück, das durch einen
Graben, eine Böschung, einen Grünstreifen, eine Mauer oder in ähnlicher Weise vom Gehweg
oder von der Fahrbahn getrennt ist, unabhängig davon, ob es mit der Vorder-, Hinter- oder
Seitenfront an einer Straße liegt; das gilt nicht, wenn ein Geländestreifen zwischen Straße und
Grundstück weder dem öffenflichen Verkehr gewidmet noch Bestandteil der Straße ist

(4) Ein Grundstück im Sinne von Abs. 1 Satz 1 gilt insbesondere als erschlossen, wenn es zu
einer Straße, ohne an diese zu grenzen, einen Zugang oder eine Zufahrt über ein oder
mehrere Grundstücke hat.

(5) Mehrere Reinigungspflichtige für dieselbe Straßenfläche sind gesamtschuldnerisch
verantwortlich.

$ 2 Gegenstand der Reinigungspflicht

(1) Die Reinigungspflicht umfasst die Reinigung der im anliegenden Straßenverzeichnis
besonders kenntlich gemachten, dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und
Plätze (öffentliche Straßen) innerhalb der geschlossenen Ortslagen, insbesondere der
Fahrbahnen, Rinnen, Gehwege und des Straßenbegleitgrüns. Gehwege sind alle Straßenteile,
deren Benutzung durch Fußgänger vorgesehen oder geboten ist, unabhängig einer
Befestigung oder Abgrenzung. Das Straßenverzeichnis ist Bestandteil dieser Satzung.

(2) Bei angrenzenden Grundstücken (Anliegergrundstücken) umfasst die Reinigungspflicht
den Teil der Straßenfläche, der zwischen der Mittellinie der Straße, der gemeinsamen Grenze
von Grundstück und Straße und den Senkrechten, die von den äußeren Berührungspunkten
von Grundstück und Straße auf der Straßenmittellinie errichtet werden, liegt. Verlaufen die
Grundstücksseitengrenzen nicht senkrecht zur Straßenmittellinie oder ist die längste parallel
zur Straßenmittellinie verlaufende Ausdehnung des Grundstücks länger als die gemeinsame
Grenze, so umfasst die Reinigungspflicht die Fläche, die zwischen der Mittellinie der Straße,
den Senkrechten, die von den äußeren Punkten derjenigen Grundstücksseite oder -seiten, die
der zu reinigenden Straße zugekehrt sind, auf der Straßenmittellinie errichtet werden, und der
zwischen den Senkrechten sich ergebenden Straßengrenze liegt.

(3) Bei Grundstücken, die keine gemeinsame Grenze mit der zu reinigenden Straße haben
(Hinterliegergrundstücke), wird die reinigungspflichtige Straßenfläche umschrieben wie in
Absatz 2 Satz2.

2
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(a) Die Straßenmittellinie verläuft in der Mitte der dieser Satzung unterliegenden Straßen. Bei
der Festlegung der Straßenmittellinie werden geringfügige Unregelmäßigkeiten im
Straßenverlauf (Parkbuchten usw.) nicht berücksichtigt. Lässt sich eine Mittellinie der Straße
nicht feststellen oder festlegen (2.B. bei kreisförmigen Plätzen), so tritt an die Stelle der
Senkrechten auf der Straßenmittellinie in den Absätzen 2 und 3 die Verbindung der äußeren
Berührungspunkte von Grundstück und Straße (Absatz 2 Satz 1) bzw. die Verbindung der
äußeren Punkte der der Straße (dem Platz) zugekehrten Seite (n) (Absatz 2 Satz 2) mit dem
Mittelpunkt der Straße (des Platzes).

(5) Bei Grundstücken an einseitig bebaubaren Straßen erstreckt sich die Reinigungspflicht
auch über die Straßenmittellinie hinaus über die ganze Straße. Nach den Absätzen 2 bis 4
nicht aufteilbare Flächen von Kreuzungen oder Einmündungen fallen anteilig in die
Reinigungspflicht der angrenzenden Eckgrundstücke. Flächen, die außerhalb einer Parallelen
zur Straßengrenze im Abstand von 10 m liegen, verbleiben in der Reinigungspflicht der
Gemeinde.

(6) Geschlossene Ortslage ist der Teil des Gemeindegebiets, der in geschlossener oder
offener Bauweise zusammenhängend bebaut ist. Einzelne unbebaute Grundstücke, zur
Bebauung ungeeignetes und oder ihr entzogenes Gelände oder einseitige Bebauung
unterbrechen den Zusammenhang nicht. Zuegeschlossenen Ortslage gehört auch eine an der
Bebauungsgrenze verlaufende, einseitig bebaute Straße, von der aus die Baugrundstücke
erschlossen sind.

$ 3 Ubertragung der Reinigungspflicht auf Dritte

Auf Grund einer schriftlichen Vereinbarung kann mit Zustimmung der Gemeindevenrualtung
gegenüber der Gemeinde die Reinigungspflicht auf einen Dritten übertragen werden. ln dieser
Vereinbarung kann auch ein zeitlicher Wechsel der Reinigungspflicht vereinbart werden. Die
Zustimmung der Gemeinde ist widerruflich. Die Gemeinde kann den Reinigungspflichtigen
Vorschläge für die eindeutige Festlegung der Reinigungspflicht machen.

$ 4 Sachlicher Umfang der Straßenreinigung

Die Reinigungspflicht umfasst insbesondere

1. das Säubern der Straßen ($ 5)

2. die Schneeräumung auf den Straßen ($ 6)

3. das Bestreuen der Gehwege, Fußgängerübenruege und der besonders gefährlichen
Fahrbahnstellen bei Glätte (S 7)

4. das Freihalten von oberirdischen Vorrichtungen auf der Straße, die der Entwässerung
dienen, von Unrat, Eis, Schnee oder den Wasserabfluss störenden Gegenständen.

$ 5 Säubern der Straßen

(1) Das Säubern der Straße umfasst insbesondere die Beseitigung von Kehricht, Schlamm,
Gras, Laub, Unkraut und sonstigem Unrat jeder Art, die Entfernung von Gegenständen, die
nicht zur Straße gehören, die Säuberung der Straßenrinnen, Gräben und der Durchlässe.

(2) Kehricht, Schlamm, Gras, Laub, Unkraut und sonstiger Unrat sind unverzüglich nach
Beendigung der Reinigung zu entfernen. Das Zukehren an das Nachbargrundstück oder das
Kehren in Kanäle, Sinkkästen, Durchlässe und Rinnenläufe oder Gräben ist unzulässig.

3
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(3) Bei wassergebundenen Straßendecken (sandgeschlemmten Schotterdecken) und

unbefestigten Randstreifen dürfen keine harten und stumpfen Besen benutzt werden.

(4) Die Straßen sind grundsätzlich an den Tagen vor einem Sonntag oder einem gesetzlichen

oder kirchlichen Feiertag

in der Zeit vom 01 .04. bis 30.09. bis spätestens 18:00 Uhr,

in der Zeit vom 01 .10. bis 31 .03. bis spätestens 16:00 Uhr

zu reinigen, soweit nicht in besonderen Fällen eine öftere Reinigung erforderlich ist.

Außergewöhnliche Verschmutzungen sind unaufgefordert sofort zu beseitigen. Das ist

insbesondere nach starken Regenfällen, Tauwetter und Stürmen der Fall.

(5) Die Gemeindevenrualtung kann bei besonderen Anlässen, insbesondere bei Heimatfesten,
besonderen Festakten, kirchlichen Festen, nach Karnevalsumzügen, eine Reinigung auf
andere Tage anordnen. Das wird durch die Gemeindeverwaltung ortsüblich bekannt gegeben

oder den Verpflichteten besonders mitgeteilt.

$ 6 $chneeräumung
(1)Wird durch Schneefälle die Benutzung von Fahrbahnen und Gehwegen erschwert, so ist

der Schnee unverzüglich wegzuräumen. Gefrorener oder festgetretener Schnee ist durch
Loshacken zu beseitigen. Der weggeräumte Schnee ist so zu lagern, dass der Verkehr auf
den Fahrbahnen und Gehwegen nicht eingeschränkt und der Abfluss von Oberflächenwasser
nicht beeinträchtigt wird. Die Gehwege sind in einer für den Fußgängerverkehr erforderlichen
Breite von 1,5 m von Schnee frei zu halten. Der später Räumende muss sich an die schon
bestehende Gehwegrichtung vor den Nachbargrundstücken bzw. Übenruegrichtung von
gegenüberliegenden Grundstück anpassen.

(2) Schnee und Eis von Grundstücken dürfen nicht auf den Gehweg und die Fahrbahn
geschafft werden.

(3) ln der Zeit von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind
unverzüglich nach Beendigung des Schneefalls bzw. nach Entstehen der Glätte zu beseitigen.
Nach 20.00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind werktags bis 7.00 Uhr, Sonn-
und Feiertags bis 9.00 Uhr des folgenden Tages zu beseitigen.

$ 7 Bestreuen der Straße

(1) Die Streupflicht erstreckt sich auf Gehwege, Fußgängerübenruege und die besonders
gefährlichen Fahrbahnstellen bei Glätte. Soweit kein Gehweg vorhanden ist, gilt als Gehweg
ein Streifen von 1,5 m Breite entlang der Grundstücksgrenze. Überwege sind als solche
besonders gekennzeichneten Übergange für den Fußgängerverkehr sowie die belebten und

unerlässlichen Übergänge an Straßenkreuzungen und -einmündungen in Verlängerung der
Gehwege. Ein Übergang für den Fußgängerverkehr ist auch auf Radwegen frei zu halten. An
Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs ist bei Glätte so zu streuen, dass ein

möglichst gefahrloser Zu- und Abgang gewährleistet ist. Die für eine Glatteisbildung auf Grund
der allgemeinen Erfahrung besonders gefährdeten Stellen werden in einer Anlage, die
Bestandteil dieser Satzung ist, bezeichnet.

4
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(2) Die Benutzbarkeit der Gehwege, Fußgängerüberuvege und der besonders gefährlichen
Fahrbahnstellen ist durch Bestreuen mit abstumpfenden Stoffen (Asche, Sand, Sägemehl,
Granulat) herzustellen. Eis ist aufzuhacken und zu beseitigen. Die Verwendung von Salz oder
sonstige auftauende Stoffe sind auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken.
Baumscheiben und begrünte Flächen dürfen nicht mit Salz oder sonstigen auftauenden
Materialien bestreut, salzhaltiger oder sonstige auftauende Mittel enthaltender Schnee darf auf
ihnen nicht gelagert werden.

(3) Die bestreuten Flächen vor den Grundstücken müssen in ihrer Längsrichtung und die
Übenruege so aufeinander abgestimmt sein, dass eine durchgehend benutzbare Gehfläche
gewährleistet ist. Der später Streuende hat sich insoweit an die schon bestehende
Gehwegrichtung vor den Nachbargrundstücken bzw. Übenruegrichtung vom
gegenüberliegenden Grundstück anzupassen.

(a) Die Straßen sind erforderlichenfalls mehrmals am Tage so zu streuen, dass während der
allgemeinen Verkehrszeiten auf den Gehwegen, Fußgängerübenruegen und besonders
gefährlichen Fahrbahnstellen keine Rutschgefahr besteht. $ 6 Abs. 3 gilt entsprechend.

$ 8 Konkurrenzen__

Die nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Verpflichtung des Verursachers,
außergewöhnliche Verunreinigungen unverzüglich zu beseitigen, bleibt unberührt.

$ 9 Geldbuße

Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die $$ 4, 5,6,7 der Satzung oder einer auf Grund der
Satzung ergangenen vollziehbaren Anordnung zuwiderhandelt, handelt ordnungswidrig im
Sinne des S 24 Abs. 5 Gemeindeordnung (GemO) und des S 53 Abs. 1 Nr. 2
Landesstraßengesetz. Eine Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 500,00 €
geahndet werden. Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über
Ordnu ngswidrigkeiten (OW|G).

$ 10 ln-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt am 01.01 .2019 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Reinigung
öffentlicher Straßen vom 30.05.2003 außer Kraft.

Ortsgemeinde O n 21.03.2019

(Thoni)

5

Ortsb
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Anlage

zu S 2 Abs. 1 und S 7 Abs. 1 letzter Satz der Satzung über die Reinigung öffentlicher
Straßen der Gemeinde Oberuriesen vom 21.03.2019

1. Einteilunq in Reiniqunqsgruppen nach S 2 Absatz 1

Gruppe A (Fahrbahnen, Rinnen, Gehwege)

Die Reinigungspflicht umfasst die Reinigung der Fahrbahnen, Rinnen, Gehwege und
des Straßenbegleitgrüns der folgenden öffentlichen Straßen, Wege und Plätze:

Auf dem Bangert

Friedhofstraße

Hessengasse

Im Klinggarten

Obergasse

Auf der Hahl

Ha u ptstra ße (Gemei ndestra ße)

Im Hohegarten

Mühlweg

Talstraße

Gruppe B (Rinnen, Gehwege)

Die Reinigungspflicht umfasst die Reinigung der Rinnen, Gehwege und des
Straßenbegleitgrüns der folgenden öffentlichen Straßen, Wege und Plätze:

Hauptstraße (L 399) Kirchheimbolander Straße (L 399, L 406)

Kriegsfelder Straße (L 399)

2. Bezeichnunq der besonders qefährdeten Stellen nach S 7 Absatz I Satz 6

Keine

6



229

Hinweis auf S 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der
Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntgabe als von
Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet

oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der
Gemeindevenualtung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen
soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf
der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.
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Satzung

zur Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen
für den Ausbau von Verkehrsanlagen

(Ausbaubeitragssatzung wiederkehrende Beiträge)
der Stadt Kirchheimbolanden

vom 22.03.2019

Der Stadtrat hat auf Grund des $ 24 der Gemeindeordnung (GemO) und der $$ 2 Abs. 1, 7, 10 und

10a des Kommunalabgabengesetzes (KAG) folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekannt
gemacht wird:

sl
Erhebung von Ausbaubeiträgen

(1) Die Stadt erhebt wiederkehrende Beiträge für die Herstellung und den Ausbau von Verkehrsan-
lagen nach den Bestimmungen des KAG und dieser Satzung.

(2) Ausbaubeiträge werden für alle Maßnahmen an Verkehrsanlagen, die der Erneuerung, der Er-

weiterung, dem Umbau oder der Verbesserung dienen, erhoben.

1. "Erneuerung" ist die Wiederherstellung einer vorhandenen, ganz oder teilweise unbrauchba-
ren, abgenutzten oder schadhaften Anlage in einen dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis ge-

nügenden Zustand,

2. "Erweiterung" ist jede flächenmäßige Vergrößerung einer fertiggestellten Anlage oder deren
Ergänzung durch weitere Teile,

3. "Umbau" ist jede nachhaltige technische Veränderung an der Verkehrsanlage,

4. "Verbesserung" sind alle Maßnahmen zur Hebung der Funktion, der Anderung der Verkehrs-
bedeutung i. S. der Hervorhebung des Anliegervorteiles sowie der Beschaffenheit und Leis-

tungsfähigkeit einer Anlage.

(3) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten auch für die Herstellung von Verkehrsanlagen, die

nicht nach dem Baugesetzbuch (BauGB) beitragsfähig sind.

(a) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht, soweit Kostenerstattungsbeträge nach S 135

a bis c BauGB zu erheben sind.

(5) Ausbaubeiträge nach dieser Satzung werden nicht erhoben, wenn die Kosten der Beitragser-
hebung außer Verhältnis zu dem zu enruartenden Beitragsaufkommen stehen.

s2
Beitragsfä h ige Verkeh rsan lagen

(1) Beitragsfähig ist der Aufwand für die öffentlichen Straßen, Wege und Plätze sowie selbststän-
dige Parkflächen und Grünanlagen sowie für selbstständige Fuß- und Radwege.

(2) Nicht beitragsfähig ist der Aufwand für Brückenbauwerke, Tunnels und Unterführungen mit den

dazugehörigen Rampen, mit Ausnahme des Aufwands für Fahrbahndecke und Fußwegbelags.
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s3
Ermittlungsgebiete

(1) Sämtliche zum Anbau bestimmte Verkehrsanlagen des Stadtgebietes bilden als einheitliche öf-
fentliche Ei nrichtu ng das Ermittlungsgebiet (Abrechn ungsein heit).

(2) Der beitragsfähige Aufwand wird für die eine Abrechnungseinheit bildenden Verkehrsanlagen
nach den jährlichen lnvestitionsaufwendungen in der Abrechnungseinheit nach Abs. 1 ermittelt.

s4
Gegenstand der Beitragspflicht

Der Beitragspflicht unterliegen alle baulich, gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise nutzba-
ren Grundstücke, die die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit einer Zufahrt oder eines Zugangs
zu einer in der Abrechnungseinheit gelegenen Verkehrsanlage haben.

s5
Gemeindeanteil

Der Gemeindeanteil beträgt 30 %

s6
Beitragsmaßstab

(1) Maßstab ist die Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse. Der Zuschlag je
Vollgeschoss beträgt 10 v.H.

(2) Als Grundstücksfläche nach Abs. 1 gilt:

1. ln beplanten Gebieten die überplante Grundstücksfläche. lst das Grundstück nur teilweise
überplant und ist der unbeplante Grundstücksteil dem lnnenbereich nach $ 34 BauGB
zuzuordnen, gilt als Grundstücksfläche die Fläche des Buchgrundstücks; Nr. 3 ist ggf.

entsprechend anzuwenden.

2. Hat der Bebauungsplan den Verfahrensstand des $ 33 BaUGB erreicht, ist dieser maßgebend.
Nr. 1 Satz 2 gilt entsprechend.

Liegen Grundstücke innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles ($ 34 BauGB),
sind zu berücksichtigen:

a) Bei Grundstücken, die an eine Verkehrsanlage angrenzen, die Fläche von dieser bis zu
einer Tiefe von 40 m.

b) Bei Grundstücken, die nicht an eine Verkehrsanlage angrenzen, mit dieser aber durch ei-
nen eigenen Weg oder durch einen Zugang verbunden sind (Hinterliegergrundstück), die
Fläche von der zu der Verkehrsanlage hin liegenden Grundstücksseite bis zu einer Tiefe
von 40 m.

c) Grundstücksteile, die ausschließlich eine wegemäßige Verbindung darstellen, bleiben bei
der Bestimmung der Grundstückstiefe nach a) und b) unberücksichtigt.

d) Sind die jenseits der nach a) und b) angeordneten Tiefenbegrenzungslinie liegenden
Grundstücksteile aufgrund der Umgebungsbebauung baulich oder in ähnlicher Weise
selbständig nutzbar (Hinterbebauung in zweiter Baureihe), wird die Fläche bis zu einer Tie-
fe von 80 m zugrunde gelegt.
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Sind die hinteren Grundstücksteile nicht in diesem Sinne selbständig nutzbar und geht die
tatsächliche bauliche, gewerbliche, industrielle oder ähnliche Nutzung der innerhalb der
Tiefenbegrenzung liegenden Grundstücksteile über die tiefenmäßige Begrenzung nach a)

und b) hinaus, so verschiebt sich die Tiefenbegrenzungslinie zur hinteren Grenze der tat-
sächlichen Nutzung.

Wird ein Grundstück jenseits der in Satz 1 angeordneten erhöhten Tiefenbegrenzungslinie
tatsächlich baulich, gewerblich, industriell oder ähnlich genutzt, so verschiebt sich die Tie-
fenbegrenzungslinie zur hinteren Grenze der tatsächlichen Nutzung.

3. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzung als Sportplatz, Freibad, Festplatz,
Campingplatz oder Friedhof festgesetzt ist, die Fläche des im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes liegenden Grundstückes oder Grundstücksteiles vervielfacht mit 0,5. Bei Grund-
stücken, die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles ($ 34 BauGB) tatsäch-
lich so genutzt werden, die Fläche des Grundstücks - gegebenenfalls unter Berücksichti-
gung der nach Nr. 2 angeordneten Tiefenbegrenzung - vervielfacht mit 0,5."

(3) Für die Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 1 gilt:

1. Für beplante Grundstücke wird die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der
Vollgeschosse zugrundegelegt.

2. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan nicht die Zahl der Vollgeschosse, sondern eine
Baumassenzahl festgesetzt ist, gilt die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl. lst
auch eine Baumassenzahl nicht festgesetzt, dafür aber die Höhe der baulichen Anlagen in
Form der Trauf- oder Firsthöhe, so gilt die durch 2,8 geteilte höchstzulässige Trauf- oder First
höhe. Sind beide Höhen festgesetzt, so gilt die höchstzulässige Traufhöhe. Soweit der Bebau-
ungsplan keine Festsetzungen tritft, gilt als Traufhöhe der Schnittpunkt der Außenseite der
Dachhaut mit der seitlichen Außenwand. Die Höhe ist in der Gebäudemitte zu messen. Bruch-
zahlen werden auf volle Zahlen auf- oder abgerundet.

3. Hat ein Bebauungsplan den Verfahrensstand des $ 33 BauGB erreicht, gelten Nr. 1 und 2 ent-
sprechend.

4. Soweit kein Bebauungsplan besteht, gilt

a) die Zahl der auf den Grundstücken der näheren Umgebung übenruiegend vorhandenen
Vollgeschosse; ist ein Grundstück bereits bebaut und ist die dabei tatsächlich venrvirklich-
te Vollgeschosszahl höher als die in der näheren Umgebung, so ist die tatsächlich ver-
wirklichte Vollgeschosszahl zugrunde zu legen,

b) bei Grundstücken, die mit einer Kirche bebaut sind, die Zahl von zweiVollgeschossen.
Dies gilt für Türme, die nicht Wohnzwecken, gewerblichen oder industriellen Zwecken o-
der einer freiberuflichen Nutzung dienen, entsprechend.

5. lst nach den Nummern 1 - 4 eine Vollgeschosszahl nicht feststellbar, so ist die tatsächlich
vorhandene Traufhöhe geteilt durch 2,8 anzusetzen, wobei Bruchzahlen auf ganze Zahlen
auf- und abzurunden sind. Als Traufhöhe gilt der Schnittpunkt der Außenseite der Dachhaut
mit der seitlichen Außenwand. Die Höhe ist in der Gebäudemitte zu messen.

6. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan eine sonstige Nutzung festgesetzt ist oder die
außerhalb von Bebauungsplangebieten tatsächlich so genutzt werden (2. B. Sport-, Fest- und
Campingplätze, Freibäder, Friedhöfe), wird bei vorhandener Bebauung die tatsächliche Zahl
der Vollgeschosse angesetzt, in jedem Fall mindestens jedoch ein Vollgeschoss.

7. Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, gilt die
festgesetzte Zahl der Geschosse oder, soweit keine Festsetzung erfolgt ist, die tatsächliche
Zahl der Garagen- oder Stellplatzgeschosse, mindestens jedoch ein Vollgeschoss.
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8. Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich von Satzungen nach $ 34 Abs. 4 BauGB liegen,

werden zur Ermittlung der Beitragsflächen die Vorschriften entsprechend angewandt, wie sie
bestehen für

a) Grundstücke in Bebauungsplangebieten, wenn in der Satzung Bestimmungen über das
zulässige Nutzungsmaß getroffen sind,

b) unbeplante Grundstücke, wenn die Satzung keine Bestimmungen über das zulässige
Nutzungsmaß enthält.

9. Die Zahl der tatsächlich vorhandenen oder sich durch Umrechnung ergebenden Vollgeschos-
se gilt, wenn sie höher ist als die Zahl der Vollgeschosse nach den vorstehenden Regelungen

10. Sind auf einem Grundstück mehrere Gebäude mit unterschiedlicher Zahl von Vollgeschossen
zulässig oder vorhanden, gilt die bei der übenriegenden Baumasse vorhandene Zahl.

(4) Für Grundstücke in Kern-, Gewerbe- und lndustriegebieten wird die nach den vorstehenden
Regelungen ermittelte und gewichtete Grundstücksfläche um 20 v.H. erhöht. Dies gilt entspre-
chend für ausschließlich gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzte Grundstücke in

sonstigen Baugebieten.

ln sonstigen Baugebieten erhöht sich die nach den vorstehenden Regelungen ermittelte und
gewichtete Grundstücksfläche um 10 v.H. bei teilweise gewerblich, industriell oder in ähnlicher
Weise genutzten Grundstücken (gemischt genutzte Grundstücke) und bei überwiegend
gewerblich, industriell oder in ähnlicherWeise genutzten Grundstücken um 20 v.H.

Ob ein Grundstück, das sowohl gewerblichen als auch nicht gewerblichen (2. B. Wohnzwecken)
Zwecken dient, ,,überwiegend" im Sinne dieser Regelung genutzt wird, bestimmt sich nach dem
Verhältnis, in dem die verwirklichte Nutzung der tatsächlich vorhandenen Geschossflächen
zueinander steht, Liegt eine gewerbliche oder vergleichbare Nutzung ohne Bebauung oder
zusätzlich zur Bebauung vor, so sind die tatsächlich entsprechend genutzten Grundstücksflächen
jeweils der Geschossfläche hinzuzuzählen. Freiflächen, die sowohl für gewerbliche oder
vergleichbare als auch für andere Zwecke genutzt werden (2. B. Kfz-Abstellplätze) als auch
gärtnerisch oder ähnlich gestaltete Freiflächen und brachliegende Flächen, bleiben bei dem
Flächenvergleich außer Ansatz.

(5) Abs. 4 gilt nicht für die Abrechnung selbstständiger Grünanlagen.

s7
Eckg ru ndstücke u nd du rchlaufende Gru ndstücke

(1) Grundstücke, die sowohlvon einer nach $ 13 dieser Satzung verschonten Verkehrsanlage er-
schlossen sind als auch von einer oder mehreren Verkehrsanlage(n) derAbrechnungseinheit er-
schlossen sind, werden nur mit 50% ihrer gewichteten Grundfläche angesetzt.

(2) Kommt für eine oder mehrere der Verkehrsanlagen nach Abs. 1 die Tiefenbegrenzung nach $ 6
Abs. 2 dieser Satzung zur Anwendung, gilt die Regelung des Abs. 1 nur für die sich überschnei-
denden Grundstücksteile.

s8
Entstehung des Beitragsanspruches

Der Beitragsanspruch entsteht mit Ablauf des 31. Dezember für das abgelaufene Jahr
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se
Vorausleistungen

(1) Ab Beginn des Erhebungszeitraumes können von der Stadt Vorausleistungen auf
wiederkehrende Beiträge erhoben werden.

(2) Die Vorausleistungen werden nach der voraussichtlichen Beitragshöhe für das laufende Jahr

bemessen.

s10
Ablösung des Ausbaubeitrages

Die Ablösung wiederkehrender Beiträge kann jederzeit für einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren
vereinbart werden. Der Ablösung wird unter Berücksichtigung der zu enruartenden Kostenentwick-
lung die abgezinste voraussichtliche Beitragsschuld zugrunde gelegt.

s11
Beitragsschuldner

(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer
oder dinglich Nutzungsberechtigter des Grundstückes ist.

(2) Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamtschuldner.

s12
Veranlagung und Fälligkeit

(1) Die wiederkehrenden Beiträge und die Vorausleistungen darauf werden durch schriftlichen
Bescheid festgesetzt und einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig,

(2) Der Beitragsbescheid enthält:

1. die Bezeichnung des Beitrages,

2. den Namen des Beitragsschuldners,

3. die Bezeichnung des Grundstückes,

4. den zu zahlenden Betrag,

5. die Berechnung des zu zahlenden Betrages unter Mitteilung der beitragsfähigen Kosten, des
Gemeindeanteils und der Berechnungsgrundlagen nach dieser Satzung,

6. die Festsetzung des Fälligkeitstermins,

7. die Eröffnung, dass der Beitrag als öffentliche Last auf dem Grundstück ruht, und

8. eine Rechtsbehelfsbelehrung.

(3) Die Grundlagen für die Festsetzung wiederkehrender Beiträge können durch besonderen
Bescheid (Feststel I ungsbescheid) festgestellt werden.



235

.. s13
Ubergangsregelung

Gemäß $ 10 a Abs. 5 KAG wird abweichend von $ 10 a Abs. 1 Salz2 KAG festgelegt, dass
Grundstücke, die zu den im Folgenden aufgezählten Verkehrsanlagen Zufahrt oder Zugang neh-
men können, vorbehaltlich $ 7 Absätze 1 und 2 dieser Satzung erstmals in den ebenfalls genann-
ten Jahren bei der Ermittlung des wiederkehrenden Beitrags berücksichtigt und beitragspflichtig
werden:

a)
b)
c)
d)

nach 18 Jahren bei kompletter Herstellung der Verkehrsanlage,
nach 15 Jahren bei Herstellung der Fahrbahn,
nach 10 Jahren bei Herstellung des Gehweges und
nach 5 Jahren bei Herstellung der Beleuchtung bzw. durchgeführten
Veranlagungen für Grundenrverb, Straßenoberflächenentwässerungskosten oder
anderer Teilanlagen.

Die Übergangsregelung bei Maßnahmen nach den Zittern a) bis d) gilt auch bei der Erneuerung,
der Erweiterung, dem Umbau und der Verbesserung von Verkehrsanlagen. Eine Addition von Ver-
schonungsfristen bei den Zitlern b) bis d) findet nicht statt; es gilt dann die erreichte höhere Ver-
schonungsdauer. Die Übergangsregelung beginnt zu dem Zeitpunkt, in dem Erschließungsbeiträge
nach dem BauGB bzw. Ausbaubeiträge nach den KAG entstanden sind. Bei geleisteten Sanie-
rungsausgleichsbeiträgen beträgt die Verschonungsdauer 10 Jahre und beginnt ab Festsetzung
der Beiträge. Für Grundstücke, welche Kosten für die erstmalige Herstellung aufgrund von Verträ-
gen geleistet bzw. über Kaufverträge abgelöst haben, gelten die Zitfern a) bis d) genannten Ver-
schonungsfristen. Bei Erschließungsverträgen beginnt die Verschonung mit der erfolgten Prüfung
der Abrechnung der vertraglichen Leistungen, bei Ablösungen und ähnlichen Regelungen der Bei-
träge in privatrechtlichen Kaufverträgen mit der Entstehung der allgemeinen sachlichen Beitrags-
pflicht für die Verkehrsanlage.

.. s14
Offentliche Last

Der wiederkehrende Straßenausbaubeitrag liegt als ötfentliche Last auf dem Grundstück.

s15
ln-Kraft-Treten

(1) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2019 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt außer Kraft:

Satzung über die Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für den Ausbau von Verkehrsanlagen
für den Ausbau von Verkehrsanlagen vom 17.04.2014 sowie die Anderungssatzung vom
04.09.2018.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Ki mbolanden, den

(Hartmüller)
Stadtbürgermeister
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Es wird auf $ 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung hingewiesen:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses
Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande
gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Ver-
letzung der Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber der Gemeindevgrwaltung unter Bezeichnung des
Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
jedermann diese Verletzung geltend machen.
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lnformation bezgl. verschonter Straßen ab 01.01 .2019

1. Am Bahndamm (von Edenborner Str. bis Einmündung Woogmorgen)

2. Am Thielwoog

3. Bahnhofstraße (Sparkasse - Bahnhof)

4. Dr.-Kurt-Schumacher-Str. (Verlängerung)

5. Hetzelborn

6. Karl-Fittler-Straße

7. Konrad-Adenauer-Ring (Verlängerung)

8. Linsenpfad

9. Marnheimer Straße

10. Mühlstraße

11. Pilgeramstraße

12. Röntgenstraße

13. Vorstadt (Fußgängezone und Fahrstr.)

14. Vorstadt (Voba - Sparkasse)

15. Waldstraße

16. Windhof

17 . Zur Güldengewann (Verlängerung)

18. Holzgasse
von Pl.Nr. 191 bis 184 (Eckgrundstück) und 17912 bis
164 (Eckgrundstück), von Holzgasse 9 bzw. 8 bis Einmündung Langstraße

19. Schlossstraße
von Pl.Nr. 128 - 3412 und 150/9 bis 34,
von Konrad-Lucae-Platz bis Torbogen/Bücherei

20. Stumpfe Gässchen

21. Weedegasse

22. Husarenhof

23. Mozartstraße
von Pl.Nr. 141 und 142 (Eckgrundstück),
von Hausnr. 1 bis Einmündung Husarenhof

24.MozarLstraße
von Pl. N r. 1 42 (Eckgrundstück) bis 224 und 22 bis 228,
ab Hausnr. 3 bzw. Einmündung Husarenhof bis Einmündung Langstraße

2026

2028

2022

2022

2022

2033

2022

2026

2028

2026

2022

2033

2024

2028

2022

2026

2022

2021

2022

2022

2022

2022

2022

2024

Ki rchhei mbolanden, 22.03.2019
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Satzung
über die Reinigung öffentlicher Straßen

der Gemeinde Kriegsfeld

vom 22.03.2019

Der Gemeinderat Kriegsfeld hat auf Grund des $ 24 der Gemeindeordnung (GemO) in

Verbindung mit $ 17 des Landesstraßengesetzes (LStrG) die folgende Satzung beschlossen,

die hiermit bekannt gemacht wird:

INHALTSVERZEICHNIS

$ 1 Reinigungspflichtige...............

$ 2 Gegenstand der Reinigungspflicht

$ 3 Übertragung der Reinigungspflicht auf Dritte,,...

$ 4 Sachlicher Umfang der Straßenreinigung.

$ 5 Säubern der Straßen..

$ 6 Schneeräumung.,.......

$ 7 Bestreuen der Straße.

$ 8 Konkurrenzen

$ 9 Geldbuße......

$ 10ln-Kraft-Treten..

Anlage

1. Einteilung in Reinigungsgruppen nach $ 2 Absatz 1 ..........,....

Gruppe A (Fahrbahnen, Rinnen, Gehwege)............,.

Gruppe B (Rinnen, Gehwege)

2. Bezeichnung der besonders gefährdeten Stellen nach $ 7 Absatz 1 Satz 6.,...,,.,....,,,...

.4

2

2

3

3

3

4

5

5

5

o

o

6

6

o
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Straßenrein ig ungssatzun g der Gemeinde Kriegsfeld v om 22.03.201 I Seite 2 von 6

$ 1 Reinigungspflichtige

(1) Die Straßenreinigungspflicht, die nach S 17 Abs. 3 Satz 1 LStrG der Gemeinde obliegt, wird
den Eigentümern und Besitzern derjenigen bebauten und unbebauten Grundstücke auferlegt,
die durch eine ötfentliche Straße erschlossen werden oder die an sie angrenzen. Den

Eigentümern werden gleichgestellt die zur Nutzung oder zum Gebrauch dinglich Berechtigten,
denen nicht nur eine Grunddienstbarkeit oder eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit
zusteht, und die Wohnungsberechtigten (S 1093 BGB). Die Reinigungspflicht der Gemeinde
als Grundstückseigentümerin oder dinglich Berechtigte ergibt sich unmittelbar aus $ 17 Abs. 3

LStrG.

(2) Als Grundstück im Sinne dieser Satzung ist ohne Rücksicht auf die Grundbuchbezeichnung
jeder zusammenhängende Grundbesitz anzusehen, der eine selbstständige wirtschaftliche
Einheit bildet, insbesondere wenn ihm eine besondere Haus- oder Grundstücksnummer
zugeteilt wird.

(3) Als angrenzend im Sinne von Abs. I Satz 1 gilt auch ein Grundstück, das durch einen
Graben, eine Böschung, einen Grünstreifen, eine Mauer oder in ähnlicher Weise vom Gehweg
oder von der Fahrbahn getrennt ist, unabhängig davon, ob es mit der Vorder-, Hinter- oder
Seitenfront an einer Straße liegt; das gilt nicht, wenn ein Geländestreifen zwischen Straße und

Grundstück weder dem öffentlichen Verkehr gewidmet noch Bestandteil der Straße ist.

(4) Ein Grundstück im Sinne von Abs. 1 Satz 1 gilt insbesondere als erschlossen, wenn es zu
einer Straße, ohne an diese zu grenzen, einen Zugang oder eine Zufahrl über ein oder
mehrere Grundstücke hat.

(5) Mehrere Reinigungspflichtige für dieselbe Straßenfläche sind gesamtschuldnerisch
verantwortlich,

$ 2 Gegenstand der Reinigungspflicht

(1) Die Reinigungspflicht umfasst die Reinigung der im anliegenden Straßenverzeichnis
besonders kenntlich gemachten, dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und

Plätze (öffentliche Straßen) innerhalb der geschlossenen Ortslagen, insbesondere der
Fahrbahnen, Rinnen, Gehwege und des Straßenbegleitgrüns. Gehwege sind alle Straßenteile,
deren Benutzung durch Fußgänger vorgesehen oder geboten ist, unabhängig einer
Befestigung oder Abgrenzung. Das Straßenvezeichnis ist Bestandteil dieser Satzung.

(2) Bei angrenzenden Grundstücken (Anliegergrundstücken) umfasst die Reinigungspflicht
den Teil der Straßenfläche, der zwischen der Mittellinie der Straße, der gemeinsamen Grenze
von Grundstück und Straße und den Senkrechten, die von den äußeren Berührungspunkten
von Grundstück und Straße auf der Straßenmittellinie errichtet werden, liegt. Verlaufen die
Grundstücksseitengrenzen nicht senkrecht zur Straßenmittellinie oder ist die längste parallel

zur Straßenmittellinie verlaufende Ausdehnung des Grundstücks länger als die gemeinsame

Grenze, so umfasst die Reinigungspflicht die Fläche, die zwischen der Mittellinie der Straße,
den Senkrechten, die von den äußeren Punkten derjenigen Grundstücksseite oder -seiten, die
der zu reinigenden Straße zugekehrt sind, auf der Straßenmittellinie errichtet werden, und der
zwischen den Senkrechten sich ergebenden Straßengrenze liegt.

(3) Bei Grundstücken, die keine gemeinsame Grenze mit der zu reinigenden Straße haben
(Hinterliegergrundstücke), wird die reinigungspflichtige Straßenfläche umschrieben wie in

Absatz 2Satz2.

2
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(4) Die Straßenmittellinie verläuft in der Mitte der dieser Satzung unterliegenden Straßen. Bei

der Festlegung der Straßenmittellinie werden geringfügige Unregelmäßigkeiten im

Straßenverlauf (Parkbuchten usw.) nicht berücksichtigt. Lässt sich eine Mittellinie der Straße
nicht feststellen oder festlegen (2.8, bei kreisförmigen Plätzen), so tritt an die Stelle der
Senkrechten auf der Straßenmittellinie in den Absätzen 2 und 3 die Verbindung der äußeren
Berührungspunkte von Grundstück und Straße (Absatz 2 Satz 1) bzw. die Verbindung der
äußeren Punkte der der Straße (dem Platz) zugekehrten Seite (n) (Absatz 2 Satz 2) mit dem
Mittelpunkt der Straße (des Platzes).

(5) Bei Grundstücken an einseitig bebaubaren Straßen erstreckt sich die Reinigungspflicht
auch über die Straßenmittellinie hinaus über die ganze Straße. Nach den Absätzen 2 bis 4
nicht aufteilbare Flächen von Kreuzungen oder Einmündungen fallen anteilig in die
Reinigungspflicht der angrenzenden Eckgrundstücke. Flächen, die außerhalb einer Parallelen
zur Straßengrenze im Abstand von 10 m liegen, verbleiben in der Reinigungspflicht der
Gemeinde.

(6) Geschlossene Ortslage ist der Teil des Gemeindegebiets, der in geschlossener oder
offener Bauweise zusammenhängend bebaut ist. Einzelne unbebaute Grundstücke, zur
Bebauung ungeeignetes und oder ihr entzogenes Gelände oder einseitige Bebauung
unterbrechen den Zusammenhang nicht. Zur geschlossenen Ortslage gehört auch eine an der
Bebauungsgrenze verlaufende, einseitig bebaute Straße, von der aus die Baugrundstücke
erschlossen sind,

$ 3 Übertragung der Reinigungspflicht auf Dritte

Auf Grund einer schriftlichen Vereinbarung kann mit Zustimmung der Gemeindevenraltung
gegenüber der Gemeinde die Reinigungspflicht auf einen Dritten übertragen werden. ln dieser
Vereinbarung kann auch ein zeitlicher Wechsel der Reinigungspflicht vereinbart werden. Die
Zustimmung der Gemeinde ist widerruflich. Die Gemeinde kann den Reinigungspflichtigen
Vorschläge für die eindeutige Festlegung der Reinigungspflicht machen.

$ 4 Sachlicher Umfang der Straßenreinigung

Die Reinigungspflicht umfasst insbesondere

1. das Säubern der Straßen (S 5)

2. die Schneeräumung auf den Straßen ($ 6)

3. das Bestreuen der Gehwege, Fußgängerübenrege und der besonders gefährlichen
Fahrbahnstellen bei Glätte ($ 7)

4. das Freihalten von oberirdischen Vorrichtungen auf der Straße, die der Entwässerung
dienen, von Unrat, Eis, Schnee oder den Wasserabfluss störenden Gegenständen.

$ 5 Säubern der Straßen

(1) Das Säubern der Straße umfasst insbesondere die Beseitigung von Kehricht, Schlamm,
Gras, Laub, Unkraut und sonstigem Unrat jeder Art, die Entfernung von Gegenständen, die
nicht zur Straße gehören, die Säuberung der Straßenrinnen, Gräben und der Durchlässe.

(2) Kehricht, Schlamm, Gras, Laub, Unkraut und sonstiger Unrat sind unvezüglich nach
Beendigung der Reinigung zu entfernen. Das Zukehren an das Nachbargrundstück oder das
Kehren in Kanäle, Sinkkästen, Durchlässe und Rinnenläufe oder Gräben ist unzulässig.

3
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(3) Bei wassergebundenen Straßendecken (sandgeschlemmten Schotterdecken) und

unbefestigten Randstreifen dürfen keine harten und stumpfen Besen benutzt werden.

(a) Die Straßen sind grundsätzlich an den Tagen vor einem Sonntag oder einem gesetzlichen

oder kirchlichen Feiertag

in der Zeit vom 01.04. bis 30.09. bis spätestens 18:00 Uhr,

in der Zeit vom 01 .10. bis 31 .03. bis spätestens 16:00 Uhr

zu reinigen, soweit nicht in besonderen Fällen eine öftere Reinigung erforderlich ist.

Außergewöhnliche Verschmutzungen sind unaufgefordert sofort zu beseitigen. Das ist

insbesondere nach starken Regenfällen, Tauwetter und Stürmen der Fall.

(5) Die Gemeindevenrualtung kann bei besonderen Anlässen, insbesondere bei Heimatfesten,

besonderen Festakten, kirchlichen Festen, nach Karnevalsumzügen, eine Reinigung auf
andere Tage anordnen. Das wird durch die Gemeindeverwaltung ortsüblich bekannt gegeben

oder den Verpflichteten besonders mitgeteilt.

$ 6 Schneeräumung

(1)Wird durch Schneefälle die Benutzung von Fahrbahnen und Gehwegen erschwert, so ist

der Schnee unverzüglich wegzuräumen, Gefrorener oder festgetretener Schnee ist durch

Loshacken zu beseitigen. Der weggeräumte Schnee ist so zu lagern, dass der Verkehr auf
den Fahrbahnen und Gehwegen nicht eingeschränkt und der Abfluss von Oberflächenwasser
nicht beeinträchtigt wird. Die Gehwege sind in einer für den Fußgängerverkehr erforderlichen

Breite von 1,5 m von Schnee frei zu halten. Der später Räumende muss sich an die schon

bestehende Gehwegrichtung vor den Nachbargrundstücken bzw. Übenruegrichtung von
gegenüberliegenden Grundstück anpassen.

(2) Schnee und Eis von Grundstücken dürfen nicht auf den Gehweg und die Fahrbahn
geschafft werden.

(3) ln der Zeit von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind
unvezüglich nach Beendigung des Schneefalls bzw. nach Entstehen der Glätte zu beseitigen.
Nach 20.00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind werktags bis 7.00 Uhr, Sonn-
und Feiertags bis 9.00 Uhr des folgenden Tages zu beseitigen.

$ 7 Bestreuen der Straße

(1) Die Streupflicht erstreckt sich auf Gehwege, Fußgängerüberuege und die besonders
gefährlichen Fahrbahnstellen bei Glätte. Soweit kein Gehweg vorhanden ist, gilt als Gehweg
ein Streifen von 1,5 m Breite entlang der Grundstücksgrenze. Übenruege sind als solche

besonders gekennzeichneten Übergänge für den Fußgängerverkehr sowie die belebten und

unerlässlichen Übergänge an Straßenkreuzungen und -einmündungen in Verlängerung der
Gehwege. Ein Übergang für den Fußgängerverkehr ist auch auf Radwegen frei zu halten. An
Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs ist bei Glätte so zu streuen, dass ein

möglichst gefahrloser Zu- und Abgang gewährleistet ist. Die für eine Glatteisbildung auf Grund
der allgemeinen Erfahrung besonders gefährdeten Stellen werden in einer Anlage, die
Bestandteil dieser Satzung ist, bezeichnet.

4
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(2) Die Benutzbarkeit der Gehwege, Fußgängerübenruege und der besonders gefährlichen

Fahrbahnstellen ist durch Bestreuen mit abstumpfenden Stotfen (Asche, Sand, Sägemehl,

Granulat) herzustellen. Eis ist aufzuhacken und zu beseitigen. Die Venruendung von Salz oder
sonstige auftauende Stotfe sind auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken.
Baumscheiben und begrünte Flächen dürfen nicht mit Salz oder sonstigen auftauenden

Materialien bestreut, salzhaltiger oder sonstige auftauende Mittel enthaltender Schnee darf auf
ihnen nicht gelagert werden.

(3) Die bestreuten Flächen vor den Grundstücken müssen in ihrer Längsrichtung und die

übenrvege so aufeinander abgestimmt sein, dass eine durchgehend benutzbare Gehfläche
gewährleistet ist. Der später Streuende hat sich insoweit an die schon bestehende
Gehwegrichtung vor den Nachbargrundstücken bzw. Übenregrichtung vom
gegenüberliegenden Grundstück anzupassen.

(4) Die Straßen sind erforderlichenfalls mehrmals am Tage so zu streuen, dass während der
allgemeinen Verkehrszeiten auf den Gehwegen, Fußgängerüberuregen und besonders
gefährlichen Fahrbahnstellen keine Rutschgefahr besteht. $ 6 Abs. 3 gilt entsprechend.

$ I Konkurrenzen

Die nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Verpflichtung des Verursachers,
außergewöhnliche Verunreinigungen unverzüglich zu beseitigen, bleibt unberührt.

$ 9 Geldbuße

Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die $$ 4, 5, 6, 7 der Satzung oder einer auf Grund der
Satzung ergangenen vollziehbaren Anordnung zuwiderhandelt, handelt ordnungswidrig im

Sinne des S 24 Abs, 5 Gemeindeordnung (GemO) und des S 53 Abs. 1 Nr, 2
Landesstraßengesetz. Eine Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 500,00 €
geahndet werden. Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über
Ordn u ngswidrigkeiten (OW|G).

$ 10 ln-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig treten die
Satzungen über die Reinigung öffentlicher Straßen vom 30.05.2003 und 06.12.2018 außer
Kraft.

Ortsgemeinde Kriegsfeld, 22.03.2019

(Zieg

5

Ortsburg
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Anlage

zu S 2 Abs. 1 und S 7 Abs. 1 letzter Satz der Satzung über die Reinigung öffentlicher
Straßen der Gemeinde Kriegsfeld vom 22.03.2019

{. Einteilunq in Reiniqun ruooen nach S 2 Absatz I

Gruppe A (Fahrbahnen, Rinnenn Gehwege)

Die Reinigungspflicht umfasst die Reinigung der Fahrbahnen, Rinnen, Gehwege und

des Straßenbegleitgrüns der folgenden ötfentlichen Straßen, Wege und Plätze:

Gruppe B (Rinnen, Gehwege)

Die Reinigungspflicht umfasst die Reinigung der Rinnen, Gehwege und des
Straßenbegleitgrüns der folgenden öffentlichen Straßen, Wege und Plätze:

Am Sonnenberg
Friedhofstraße
Hintergasse
Hohlstraße
lm Brühl
lm Vogelsang
Schillerstraße
Steinbrunnen
Rosenweg
Vogelsberg

Alsenzer Straße (L 399)
Oberwieser Straße (L 399)
Viermorgen (L 404)

Donnersbergstraße
Gänsstücke
Hinter Kirch
Hübelstraße
lm Gehren
Obergasse
Schulstraße
Steinkaut
Talstraße
Wiesenstraße

Mörsfelder Straße (L 404)
Untergasse (L404)
Weidgenweg (1405)

2. Bezeichnuns der besonders sefährdeten Stellen nach S 7 Absatz 1 Satz 6

- Keine

6
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Hinweis auf S 24 Abs, 6 der Gemeindeordnurc

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der
Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntgabe als von
Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet

oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der
Gemeindevenrualtung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen
soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf
der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.
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Bekanntmachung
des Wahlleiters über die Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl

der Ortsbürgermeisterin/ des Ortbürgermeisters der Gemeinde Orbis

Der Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde Orbis hat einen Wahlvorschlag zur Wahl der
Ortsb ü rgermeiste ri n/des Ortsbü rgermeisters am 26. Mai 20 1 I ei ngereicht.
Gemäß g 59 Abs. 2 KWG obliegt somit das Amt des Wahlleiters zur Wahl der
O rtsbü rgerme isterin/des Ortsbü rgermeiste rs der E rsten Bei geord neten.

Ergänzend zu der Bekanntmachung des Wahlleiters vom 04.03.2019 machen wir
bekannt, dass Wahlvorschläge für die Wahl der Ortsbürgermeisterin/des
Ortsbürgermeisters somit bei der Gemeindewahlleiterin, Frau Elvira Appelmann,
Hofgarten 5, 67294 Orbis oder bei der Verbandsgemeindeverwaltung
Kirchheimbolanden, Neue Allee 2,67292 Kirchheimbolanden, einzureichen sind.

Die Einreichungsfrist läuft am Montag, dem 8. April 2019,18 Uhr, ab

Orbis, den 25.03.2019

-gez. Appelmann-

Wahlleiterin Ortsbürgermeistenruahl
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BEKANNTMACHUNG
Wahlausschusssitzungen für die Wahl der/des ehrenamtlichen

Ortsbürgermeisterin/Ortsbürgermeisters der Gemeinden Bennhausen, Bischheim, Bolanden,
Dannenfels, Gauersheim, llbesheim, Jakobsweiler, Kriegsfeld, Marnheim, Mörsfeld, Morsch-

heim, Oberwiesen, Orbis, Rittersheim, Stetten und der/des ehrenamtlichen
Stadtbü rgermeisteri n/Stadtbü rgermeisters der Stadt Ki rch heimbolanden

Zur Prüfung und Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge zur Kommunalwahl am 26. Mai 2019
sind öffentliche Sitzungen der Wahlausschüsse wie folgt anberaumt:

für Dienstaq. 09- Aoril 2019
Wahlausschuss Stadt K'bolanden, 17.00 Uhr Rathaus, Neue Allee 2

für Mittwoch. den 10. APril 2019
Wahlausschuss Bennhausen,
Wahlausschuss Bischheim,
Wahlausschuss Bolanden,
Wahlausschuss Dannenfels,
Wahlausschuss Gauersheim,
Wahlausschuss llbesheim,
Wah laussch uss Jakobsweiler,
Wahlausschuss Kriegsfeld,
Wahlausschuss Marnheim,
Wah laussch uss Mörsfeld,
Wahlausschuss Morschheim,
Wahlausschuss Orbis,
Wah lausschuss Rittersheim,
Wah laussch uss Stetten,

für Freitas. 12. April 2019
Wah lausschuss Oberwiesen

Dorfgemeinschaftshaus, Hau ptstraße 2
Bürgerraum, Flörsheimer Straße 8

Sitzungszimmer im Rathaus, Hauptstraße 28

Rathaus, Oberstraße 1

Oberer Saal Dorfgemeinschaftshaus, Brückenstr.l
Oberer Saal im Gemeindehaus, Hauptstraße 48

Bürgerhaus, Schulstraße 4
Kl. Saal in derTurn- und Festhalle, Hinter Kirch {0
Rathaus, Schulstraße 3

Sängerraum der Gemeindehalle, Alte Sraße
Gemeindehaus, Am Sportplatz
Rathaus, Langstraße 4
Dorfgemeinschaftshaus, Hauptstraße 1 2

Dorfgemeinschaftshaus, Hohlstraße 8

18.30 Uhr,
18.30 Uhr,
18.30 Uhr,
18.30 Uhr,
18.30 Uhr,
18.30 Uhr,
19.30 Uhr,
18.30 Uhr,
20.00 Uhr,
18.30 Uhr,
18.30 Uhr,
18.30 Uhr,
18.30 Uhr,
18.30 Uhr,

18.30 Uhr, Gemeindebüro, Hauptstraße 23

Zu den oben genannten Sitzungen ergeht hiermit herzliche Einladung

Wah I leiter Ortsbü rgermeistenrya h I Ben n h ausen

Wah lleiter Ortsbürgermeisterwah I Bisch heim

Wahlleiter Ortsbürgermeisterwah I Bolanden

Wah I leiter O rtsbü rgermeisterwah I Da n ne nfe ls

Wah I leiter O rtsbü rgermeisteruvah I Gauershei m

Wah lleiterin Ortsbü rgermeisterwahl I lbesheim

Wah I leiter O rtsbü rgermeisteruva h I Jakobswe iler

Wah I leiter Stadtbü rgermeiste nrva h I Ki rch he i m bolan den

Wah I leiter O rtsbü rge rmeisterwah I Krieg sfeld

Wah lleiter Ortsbürgermeisterwah I Marn heim

Wahlleiter Ortsbürgermeisteruvah I Mörsfeld

Wah I leiter O rtsbü rgermeisteruva h I Morsch hei m

Wah I leiter O rtsb ü rgermeisterwah I O berwiesen

Wahlleiterin Ortsbü rgermeistenivahl Orbis

Wah lleiter Ortsbü rgermeisterwah I R ittershei m

Wah lleiter Ortsbürgermeistenivah I Stetten

Für die Richtigkeit:
Kirchheimbolanden, den 25.03.201 9

-gez.

-gez.

-gez.

-gez.

'gez.
'gez.
-gez.

-gez.

-gez.

'gez.
-gez.

'gez.
-gez.

'gez.
'gez.
-gez.

Mizera-
Menges-
Siegel-
Thur-
Drechsler-
Walter-
Hauptmann-
Hartmüller-
Werst-
Zelt-
Volker-
Fister-
Thoni-
Appelmann-
Ullrich-
Steuerwald-Ludwig -

m'"
meindeverwaltung
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Wahlausschusssitzungen für die Wahl zu den Gemeinderäten der Gemeinden

Bennhausen, Bischheim, Bolanden, Dannenfels, Gauersheim, llbesheim,
Jakobsweiler, Kriegsfeld, Marnheim, Mörsfeld, Morschheim, Oberwiesen, Orbis,

Rittersheim, Stetten, des Stadtrates der Stadt Kirchheimbolanden
und des Verbandsgemeinderates der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Zur Prüfung und Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge zur Kommunalwahl am 26. Mai 2019
sind öffentliche Sitzungen der WahlausschÜsse wie folgt anberaumt:

für Dienstaq. 09. April 2019
Wahlausschuss Stadt K'bolanden 17.30 Uhr
Wahlausschuss Verbandsgemeinde 18.30 Uhr,

Rathaus, Neue Allee 2, Kirchheimbolanden
Rathaus, Neue Allee 2, Kirchheimbolanden

Dorfgemeinschaftshaus, Hauptstraße 2

Bürgerraum, Flörsheimer Straße 8

Sitzungszimmer im Rathaus, Hauptstraße 28

Rathaus, Oberstraße 1

Oberer Saal Dorfgemeinschaftshaus, Brückenstr.l
Oberer Saal im Gemeindehaus, Hauptstraße 48

Bürgerhaus, Schulstraße 4
Kl. Saal in der Turn- und Festhalle, Hinter Kirch 10

Rathaus, Schulstraße 3

Sängerraum der Gemeindehalle, Alte Sraße
Gemeindehaus, Am Sportplatz
Rathaus, Langstraße 4
Dorfgemeinschaftshaus, Hauptstraße 12

Dorfgemeinschaftshaus, Hoh lstraße 8

für Mittwoch. den 10. April 2019
Wahlausschuss Bennhausen,
Wahlausschuss Bischheim,
Wahlausschuss Bolanden,
Wahlausschuss Dannenfels,
Wahlausschuss Gauersheim,
Wahlausschuss llbesheim,
Wahlaussch uss Jakobsweiler,
Wahlaussch uss Kriegsfeld,
Wahlausschuss Marnheim,
Wahlausschuss Mörsfeld,
Wahlausschuss Morschheim,
Wahlausschuss Orbis,
Wahlaussch uss Rittersheim,
Wah lausschuss Stetten,

18.00 Uhr,
18.00 Uhr,
18.00 Uhr,
18.00 Uhr,
18.00 Uhr,
18.00 Uhr,
19.00 Uhr,
18.00 Uhr,
19.30 Uhr,
18.00 Uhr,
18.00 Uhr,
18.00 Uhr,
18.00 Uhr,
18.00 Uhr,

für Freitaq. I 2. Aoril 20{9
Wahlausschuss Oberwiesen 18.00 Uhr, Gemeindebüro, Hauptstraße 23

Zu den oben genannten Sitzungen ergeht hiermit herzliche Einladung

-gez. Horsch-
-gez. Menges-
-gez. Juchem-
-gez. Huy-
-gez. Schlesser-
-gez. Schröder-
-gez. Niederauer-
-gez, Hartmüller-
-gez. Ziegler-
-gez. Duwensee-
-gez. Volker-
-gez. Fister-
-gez. Thoni-
-gez. Schmitt-
-gez. Ullrich-
-gez. Angermayer-
-gez. Haas-

Wahlleiter Gemeinderatswahl Bennhausen
Wahlleiter Gemeinderatswahl Bischheim

Wahlleiter Gemeinderatswahl Bolanden

Wahlleiter Gemeinderatswahl Dannenfels

Wahlleiter Gemeinderatswahl Gauersheim

Wahlleiter Gemeinderatswahl llbesheim

Wahlleiter Gemeinderatswahl Jakobsweiler
Wahlleiter Stadtratswah I Ki rch heimbolanden

Wahlleiter Gemeinderatswah I Kriegsfeld

Wahlleiter Gemeinderatswahl Marnheim
Wah lleiter Gemeinderatswah I Mörsfeld

Wahlleiter Gemeinderatswahl Morschheim

Wahlleiter Gemeinderatswahl Oberwiesen

Wahlleiter Gemeinderatswahl Orbis

Wahlleiter Gemeinderatswahl Rittersheim

Wahlleiter Gemeinderatswahl Stetten

Wah lleiter Verbandsgemeinderatswahl Kirch heimbolanden

Für die Richtigkeit:
Kirchheimbolanden, den 25.03.201 9

sgemeindeveruvaltung
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Satzunq

vom 25.03.2019

zur Anderung der Satzung für den FriedWald vom 17.03.2010

Der Stadtrat Kirchheimbolanden hat aufgrund des $ 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-
Pfalz (GemO) sowie der $$ 2 Abs. 3, 5 Abs. 2 und 6 Abs. 1 Satz 1 des Bestattungsgesetzes
(BestG) folgende Anderungssatzung beschlossen, die hiermit bekanntgemacht wird:

S 2 wird wie folqt neu gefasst:

$ 2 Nutzungsberechtigung

(1) ln dem FriedWald Kirchheimbolanden kann neben den Einwohnern der Stadt Kirchheim-
bolanden jeder bestattet werden, der ein Nutzungsrecht an einer Baumgrabstätte in
FriedWald Kirchheimbolanden enruorben hat.

(2) Es werden folgende Grabarten unterschieden

Der Baum im FriedWald
Der Platz im FriedWald

(3) Die Nutzungsrechte an den Grabstätten für,,Der Baum im FriedWald" und ,,Der Platz im
FriedWald" werden von den jeweiligen Vertragspartnern erworben. Die Vertragspartner
benennen die Personen, die an den Grabstellen zur Beisetzung berechtigt sind.

(4) Bei der Grabart,,Der Baum im FriedWald" werden an dem FriedWald-Baum ausschließ-
lich Personen beigesetzt, die von den Vertragspartnern oder von durch Vertragspartner
dazu Berechtigten bestimmt wurden, beispielsweise Familienangehörige, Freunde oder
Lebenspartner.

(5) Bei der Grabart ,,Der Platz im FriedWald" bestimmen die Vertragspartner nur über die
Nutzung der jeweils enruorbenen einzelnen Grabstätten an einem FriedWald-Baum. Wei-
tere Grabstätten an diesem Baum können von anderen Personen enruorben und genutzt
werden.

S 4 (1) Satz 2,,Grundstätzlich ist das Betreten der Flächen täglich von anderthalb Stunden nach
Sonnenaufgang bis anderthalb Stunden vor Sonnenuntergang für Jedermann zulässig" wird er-
satzlos gestrichen.

a

a
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S 9 wird wie folqt neu qefasst:

$ 9 Markierungen

(1) Bestattungsbäume erhalten zum Autfinden des Baumes eine Registrierungsnummer
(sog. Baumronde). Daneben ist noch die Anbringung maximal einer Namenstafel pro
Bestattungsbaum erlaubt.

(2) Die Aufschriften der Namenstafeln können von den Enryerbern selbst bestimmt wer-
den, außer an Bäumen, an denen nur einzelne Plätze verkauft werden. Hier wird auf
der Namenstafel nur der Name sowie der Geburts- und Sterbetag vermerkt. Aufschrif-
ten, die gegen die guten Sitten verstoßen, sind nicht zulässig.

Diese Anderungssatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in
Kraft.

25.03.201

(Hartmüller)
Stadtbürgermeister

Hinweis auf $ 24 Abs. 6 der Gemei n nung:
,,Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der
Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung
als von Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die
Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss
beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Form Vorschriften
gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts,
der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf
der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen."
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Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Nachtragshaus-
haltssatzung mit -plan Nr. 1 der Ortsgemeinde Bolanden für das Jahr 2019 und
die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen

Nachtragshaushaltssatzung und -plan Nr. 1 der Ortsgemeinde Bolanden für
das Jahr 2019

1. Einsichtnahme in den Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung mit -plan
und Anlagen

2. Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen

Der Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 für das Jahr 2019 mit dem Nach-
tragshaushaltsplan und seinen Anlagen wurde am 25.03.2019 dem Gemeinderat zu-
geleitet.

1. Der Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 für das Jahr 2019 liegt mit
dem Nachtragshaushaltsplan und seinen Anlagen während der allgemeinen
Öffnungszeiten bei der Verbandsgemeindeverwaltung (Rathaus, Neue Allee 2,
67292 Kirchheimbolanden, Zimmer 116), bis zur Beschlussfassung über die
Nachtragshaushaltssatzung durch den Ortsgemeinderat zur Einsichtnahme
aus. Außerdem stehen die Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 für das Jahr 2019
mit dem Nachtragshaushaltsplan und seinen Anlagen im lnternet unter
httos ://www kirch heimbolanden e/bo la nd e n-rath a us-o rts rechU
haushaltssatzu nqen-und-haushaltsplaene-bolanden. htm I

zur Einsichtnahme bereit.

2 Die Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde Bolanden haben die
Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung (vom
01.04.2019 bis 15.04.2019) bei der Verbandsgemeindevenrualtung, Neue Allee
2, 67292 Kirchheimbolanden, Vorschläge zum Entwurf der Nachtragshaus-
haltssatzung Nr. 1 für das Jahr 2019 mit dem Nachtragshaushaltsplan und
seinen Anlagen, einzureichen. Die Vorschläge sind schriftlich an die Ver-
bandsgemeindevenrvaltung oder an den Ortsbürgermeister, Neue Allee 2,
67292 Kirchheimbolanden, oder elektronisch an vg@kirchheimbolanden.de
einzureichen. Der Ortsgemeinderat wird rechtzeitig vor seinem Beschluss über
die Nachtragshaushaltssatzung über die innerhalb dieser Frist eingegangenen
Vorschläge in öffentlicher Sitzung beraten und entscheiden.

Kirchheimbolanden, 26.03.2019
Verbandsgemei ndevenrua ltu ng

gez. Haas

(Haas)
Bürgermeister
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26.03.2019 BiUHop

BEKANNTMACHUNG

Die 15. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Verbandsgemeinde
Kirch heimbolanden zu r Vorberatu ng der nächsten Verbandsgemeinderatssitzu ng in der
Wahlzeit 201412019 findet am

Dienstag,9. April 2019,19:00 Uhr

im Ratssaal des Rathauses in Kirchheimbolanden statt

Tagesordnung:

1

2

öffentlicher Teil
Beratung und Beschlussempfehlung über eingereichte Vorschläge
nach $ 97 Abs. 1 GemO zur Haushaltssatzung mit -plan für die
Jahre 2019 und 202Q

Beratung und Beschlussempfehlung über die Haushaltssatzung
mit -plan für die Jahre 2019 und 2020

)
Bürgermeister
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Kirchheimbolanden
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28.03.2019 BiUAh

BEKANNTMACHUNG

Die 28. Sitzung des Bauausschusses der Stadt Kirchheimbolanden zur Vorberatung der

nächsten Stadtratssitzung in der Wahlzeit 201412019 findet am

Mittwoch, 17. April 2019,17:00 Uhr, statt'

A
FI

n

Treffpunkt:
17:00 Uhr, TOP 1 (nichtöffentlich) -
17:45 Uhr, TOP 2 (öffentlich) -

Am Birkental, Kirchheimbolanden;
im Westflügel der Stadthalle an der Orangerie,
Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee 4, Kirch heimbolanden

Tagesordnung:

Nr. Tagesordnunqspunkt

rl
aI

1

N icht öffentlicher Teil

Bauangelegenheit

öffentlicher Teil ab 17:45 Uhr

Bekanntgabe des im nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlusses

Stadtmauerprojekte; aktueller Stand

Bebauungsplan Erzbergerstraße; Planungskonzept

Bebau u ngsplan konzept Erweiteru ng Ku pferberg ; P la n u ngskonzept

San ieru ng H ochzeitszi mmer; weiteres Vorgehen

2

3

4

5

6

(Hartmüller)
Stadtbürgermeister
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Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssat-
zung mit -plan der Ortsgemeinde Stetten für die Jahre 2019 und 2020 und die
Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen

Haushaltssatzung und -plan der Ortsgemeinde Stetten für die Jahre 2019 und
2020

1. Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssatzung mit -plan
und Anlagen

2. Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen

Der Entwurf der Haushaltssatzung für die Jahre 2019 und 2020 mit dem Haushalts-
plan und seinen Anlagen wurde am 28.03.2019 dem Gemeinderat zugeleitet.

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung für die Jahre 2019 und 2020 liegt mit dem
Haushaltsplan und seinen Anlagen während der allgemeinen Öffnungszeiten bei
der Verbandsgemeindevenryaltung (Rathaus, Neue Allee 2, 67292 Kirchheimbo-
landen, Zimmer 116) bis zur Beschlussfassung über die Haushaltssatzung durch
den Ortsgemeinderat zur Einsichtnahme aus. Außerdem steht die Haushaltssat-
zung für die Jahre 2019 und 2020 mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen im
lnternet unter

h ttp s : //www. ki rc h h e i m b o I a n de n. d e/de/stette n - rath a us-
o rts re c h Ah a u s h a I ts satz u n o e n- u n d- h a u s h a lts p I ae n e-stette n. h tm I

zur Einsichtnahme bereit.

2. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde Stetten haben die Mög-
lichkeit, innerhalb von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung (vom 01. April 2019
bis 15. April 2019), bei der Verbandsgemeindeverwaltung, Neue Allee 2,67292
Kirchheimbolanden, Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung für die Jahre
2019 und 2020 mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen einzureichen. Die
Vorschläge sind schriftlich an die Verbandsgemeindevenrualtung oder an den
Ortsbürgermeister, Neue Allee 2, 67292 Kirchheimbolanden, oder elektronisch
an vg@kirchheimbolanden.de einzureichen. Der Ortsgemeinderat wird rechtzei-
tig vor seinem Beschluss über die Haushaltssatzung über die innerhalb dieser
Frist eingegangenen Vorschläge in öffentlicher Sitzung beraten und entscheiden.

Kirch heimbolanden, 29.03.2019
Ve rba ndsg eme i n deve nrva ltu n g

gez. Haas

(Haas)
Bürgermeister


